
Ministerium für Soziales,    

Gesundheit und Sport 

Weitere Corona-Lockerungen vom Kabinett 

beschlossen  
Drese: Krankenhauskapazitäten im Blick behalten – 

Gesundheitssystem nicht überlasten 

 

Das Landeskabinett hat auf seiner heutigen Sitzung weitere 
Lockerungen in der Corona Landesverordnung 
beschlossen, die am 4. März in Kraft treten. „Wir haben 
damit den zweiten Schritt des Bund-Länder-Beschlusses 
vom 16.Februar umgesetzt und die Vorgaben des 
Landtages berücksichtigt“, sagte Gesundheitsministerin 
Stefanie Drese nach der Sitzung der Landesregierung.  
 
Die Änderungen betreffen u.a. die Bereiche Gastronomie, 
Beherbergungen, Kultur und Sport (inkl. Schwimm- und 
Spaßbäder sowie Zuschauer bei Großveranstaltungen). 
Auch für Diskotheken und Clubs gibt es 
Öffnungsperspektiven. 
 
In der Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe gilt 3G 
in allen Stufen. Damit haben nicht nur Geimpfte und 
Genesene sondern auch negativ Getestete einen Zutritt zu 
den Einrichtungen. „Diese Lockerung ist für das 
Tourismusland MV eine große Erleichterung. Uns ist 
wichtig, dass die Betriebe rechtzeitig vor Ostern 
Planungssicherheit haben“, verdeutlichte Drese. 
 
Darüber hinaus teilte Drese mit, dass Großveranstaltungen 
mit einer Zuschauer-Auslastung von 75 Prozent (außen) 
und 60 Prozent (innen) möglich sind. „D.h., der FC Hansa 
kann zum nächsten Heimspiel etwa 21.500 Zuschauer 
empfangen und in der Stadthalle Rostock beträgt die 
maximale Kapazität rund 2.400 Zuschauerinnen und 
Zuschauer“, so Drese. Für Großveranstaltungen gilt: die 
2G-Plus Regel bleibt in den Stufen 2 bis 4 bestehen und es 
gibt eine stufenunabhängige Pflicht zum Tragen einer 
FFP2-Maske. 
 
Beim Vereinssport gibt es in allen Altersgruppen keine 
festen Gruppengrößen und keine Grenzen bei der 
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Personenanzahl bei Wettkämpfen mehr. Auch Zuschauer 
sind zugelassen (Regelungen wie bei den 
Großveranstaltungen). Bei Stufe 1 bis 3 gilt die 3-G-Regel. 
In Stufe 4 (Rot) besteht die 2G-Plus-Regel innen und 2G 
außen. Schwimm- und Spaßbäder können ab 4. März auch 
in Stufe 4 (Rot) für alle Besucher/innen mit 2G-Plus öffnen. 
 
Auch der Kultur-Bereich erfährt zum 4. März deutliche 
Erleichterungen. Es gilt für Kinos, Theater, Konzerthäuser, 
Museen, sozikulturelle Zentren und Bibliotheken die 3-G-
Regel in den Stufen 2 bis 4 und eine max. 
Kapazitätsauslastung von 60 Prozent. Diskotheken und 
Clubs können wieder öffnen. Hier gilt 3G in Stufe 1 und 2G-
Plus in den Stufen 2 bis 4 und eine Auslastung von 
maximal 50 Prozent der zulässigen Personenkapazität. 
 
„Wir öffnen in Mecklenburg-Vorpommern viele Bereiche 
und lockern Schutzvorschriften, da dies vertretbar ist“, so 
Drese. Für eine Entwarnung sei es jedoch zu früh. Corona 
sei angesichts der hohen Inzidenzzahlen und der 
steigenden Fallzahlen in den Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern noch immer eine Herausforderung.  
 
Drese: „Deshalb bitte ich um Vorsicht in allen 
Lebensbereichen. Das Testen und das Tragen einer FFP2-
Maske in vielen Bereichen bleiben weiterhin notwendig. Es 
geht vor allem darum, Menschen zu schützen, die älter 
oder vorerkrankt sind.“ 
 
 
 
 


